
Helga Rally LandesEnergieVerein Steiermark

Workshop Februar 2007, Graz 1

Februar 2007 Folie 1Copyright © GEA, LEV 

Die Baubehörde
und der Energieausweis 

WS Energieausweis für öffentliche Gebäude
Referentin: Helga Rally

LandesEnergieVerein
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Wärmedämmverordnung LGBl. Nr. 103/1996

§ 6 Wärmebedarfsausweis
(1) Die wesentlichen Ergebnisse der Nachweise gemäß § 5 Abs.1 sowie

die nach § 5 Abs. 2 ermittelte Raumwärme-Energiekennzahl sind in
einem Wärmebedarfsausweis zusammenzustellen. Dieser Ausweis hat
auch einen Hinweis darauf zu enthalten, daß der Ermittlung der 
Raumwärme-Energiekennzahl bestimmte Bedingungen zugrunde 
liegen und der tatsächliche Jahres-Heizwärmebedarf eines Gebäudes 
aus diesem Kennwert nur bedingt abgeleitet werden kann.

(2) Der Wärmebedarfsausweis ist der Baubehörde auf Verlangen
vorzulegen.

(3) Dieser Wärmebedarfsausweis stellt die energiebezogenen Merkmale 
eines Gebäudes im Sinne der Richtlinie 93/76/EWG des Rates vom
13. September 1993 zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen 
durch eine effizientere Energienutzung dar.
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Harmonisierung Anforderungen

WVTStSONKBStand: 9/2003

‘01‘96‘98‘97‘02‘99‘96‘97‘02gültig seit

Erdberührte Wände und Böden

Außentüren SONSTIGE

Fenster und Glastüren

Decken gegen getrennte Wohn- und
Betriebseinheiten

Decken gegen unbeheizte 
Gebäudeteile

Decken gegen Außenluft,
Dachböden, Durchfahrten

Wände gegen getrennte Wohn- und
Betriebseinheiten

Wände gegen unbeheizte 
Gebäudeteile und Feuermauern
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9 verschiedene Baugesetze 
definieren verschiedene Anforderungen U-Werte
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Harmonisierung Anforderungen
OIB Richtlinie 6

neue Wohngebäude
Minimum Standards:
2006/2010

*) A/V 0,2 m-1 A/V 0,8 m-1 **) 3400 HGT ***) lc,min = 1 [m] 

U-Werte

Heizenergiebedarf

Endenergiebedarf

+ 1,15 Energiebedarf 
Referenzsystem 

26 x (1+2,0/lc)
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32 ***)

**)

20 × (1+2/lc) 
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Baugesetz Wohnbauförderung
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Vergleich Berechnungsmethode
Studie Okt. 1998
Richard Reichmann
Institut für Hochbau
Technische Universität Graz

[kWh/m²a]

[W/m²K]

[-] 29,134,430,6LEK – Wert

24,225,328,824,2Heizlast    

554960Heizwärme-
bedarf
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Vergleich Berechnungsmethode
gleiches Klima
Unterschiede

Fläche
Wärmebrücken
jährlich/monatlich
Heizperiode
interne Gewinne
Ausnutzung der Gewinne
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LEK - Wert                18 %
Heizlast                     19 % 
Heizwärmebedarf      22 %
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Anforderungen
thermische Qualität des Gebäudes Effizienz Heizsystem

U-Werte wie bisher
darüber hinaus

Heizwärmebedarf abhängig von Endenergiebedarf
Kompaktheit und Klimazone Referenzheizsystem

Einfamilienhaus: ~ 60 – 75 ~ 100 – 160 kWh/m²a

Mehrfamilienhaus: ~ 45 – 60 ~ 70 – 100 kWh/m²a
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Grafische Darstellung

Wert für neue Gebäude OIB

Referenzwert bestehende Gebäude 

Heizwärmebedarf - Balken
Energietachometer
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Datenbank 
zur Verwaltung der Energieausweise geplant

Liste aller befugten Ausweisersteller
österreichweit
Energieausweise
steiermarkweit

Beispiel Salzburg
Experte lädt Daten hoch
Qualitätskontrolle
Zugriff Wohnbauförderung
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Fragen
erleichtert die Harmonisierung die Aufgabe der 
Baubehörde ?
erleichtert die grafische Darstellung die Beurteilung des 
Wärmeschutzes und Energiebedarfs ?
ist dadurch Freiraum für Energieberatung im Rahmen 
des Bauverfahrens gewonnen ?
wäre ein Zugriff zu einer zentralen Datenbank, in der 
Energieausweise verwaltet werden, sinnvoll ?


